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An die
Innenministerinnen/innenminister 
der EU und Schengener-Vertragsstaaten

Wien, 9. April 2018

Sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission!
Sehr geehrter Herr Kommissar!
Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Parlaments! 
Sehr geehrter Herr Generalsekretär des Rates!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die österreichische Bundesregierung hat die Entwicklungen der letzten Monate im Bereich 
der inneren Sicherheit und der Sekundärmigration im Schengen-Raum eingehend 
beobachtet und kommt trotz einer abnehmenden Tendenz der Asylansuchen im 
Bundesgebiet und der Aufgriffe illegal aufhältiger Personen zu dem Schluss, dass die Lage 
nicht ausreichend stabil ist. Aus diesem Grunde hat Österreich entschieden 
Binnengrenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn durchzuführen. Insbesondere muss darauf 
hingewiesen werden, dass erfahrungsgemäß in den Wintermonaten aufgrund der Wetterlage 
die Anzahl der Aufgriffe wesentlich niedriger ausfällt und im Hinblick auf das kommende 
Frühjahr daher mit einem Ansteigen der Migrationsbewegungen in Richtung Mitteleuropa zu 
rechnen sein wird. Insbesondere Schlepperorganisationen würden den Verzicht auf 
Binnengrenzkontrollen als falsches Signal verstehen und ihre Aktivitäten intensivieren.

Österreich ist sich durchaus bewusst, dass Binnengrenzkontrollen nur als letztes Mittel 
eingesetzt werden sollen, sieht jedoch in der gegenwärtigen Lage nach Beobachtung und 
Analyse der Lageentwicklung an den betroffenen Binnengrenzabschnitten keine andere 
Möglichkeit, da nur diese den österreichischen Grenzkontrollorganen das Instrument der 
Zurückweisung in den Nachbarstaat ermöglicht. Es ist nicht zu erwarten, dass sich eine 
signifikante Änderung der Lage kurzfristig ergeben wird. Das Bestreben, perspektivisch zu 
einem Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen zurückzukehren, wird ausdrücklich 
unterstützt. Wann dies möglich ist, bleibt der Entwicklung der Gesamtlage Vorbehalten.

Österreich ist bemüht, die Kontrollmodalitäten so zu gestalten, dass diese der 
Bedrohungslage gegenüber verhältnismäßig sind und den grenzüberschreitenden Reise- 
und Warenverkehr möglichst wenig nachteilig beeinträchtigen.
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Auch die latente Bedrohung durch den Terrorismus in der gesamten Europäischen Union 
gebietet entsprechende Kontrollen, um der Einreise potentieller Gefährder vorzubeugen. Die 
europaweite Terrorismusbedrohungslage - Rückkehr von Foreign Terrorist Fighters aus den 
Kampfgebieten im Zusammenhang mit den deutlichen Gebietsverlusten des IS in Syrien und 
im Irak - stellt ein entsprechendes Gefahrenpotential für die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit dar. Solche Personen könnten etwa über den Westbalkan zurück nach 
Zentraleuropa gelangen. Ein weiteres imminentes Sicherheitsrisiko stellt der Schmuggel von 
Tatmitteln (z.B. Waffen vom Westbalkan) dar, weshalb Grenzkontrollen zu Slowenien und 
Ungarn aufgrund der dadurch erzielten Filterwirkung einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn 
erbringen. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass der IS und andere terroristische 
Gruppen weiterhin Flüchtlings- und Migrantenrouten nutzen, um Personen nach Europa zu 
bringen, die terroristische Anschläge begehen sollen.

Die von der Europäischen Kommission empfohlene Intensivierung polizeilicher Kontrollen 
und bilateraler Kooperationsmaßnahmen in den Grenzgebieten wird ausdrücklich begrüßt 
und ist in Österreich mit allen Nachbarstaaten seit Jahren gelebte und bewährte Praxis. Zur 
Anwendung kommen diese verschärften Ausgleichsmaßnahmen zur Bekämpfung der 
illegalen Migration und zur Verhinderung der Einreise möglicher Terroristen abhängig von 
Lagebildern zu allen unseren Nachbarstaaten. Allerdings sind diese Instrumentarien mit Blick 
auf die derzeitige Situation an der österreichisch-ungarischen und der österreichisch
slowenischen Grenze kein ausreichender Ersatz für temporäre Binnengrenzkontrollen.

Während die seit längerer Zeit bekannten Routen auf dem Westbalkan fortbestehen, geben 
jüngste Entwicklungen auf dem Westbalkan Anlass zu höchster Sorgsamkeit, um 
Entwicklungen wie im Jahr 2015 vorzubeugen. So war das erste Quartal 2018 von einer 
ständigen Zunahme illegaler Migration auf der sogenannten Küstenroute über Albanien, 
Montenegro und Bosnien-Herzegowina gekennzeichnet. Gleichzeitig weichen Migranten 
auch von Serbien über Bosnien-Herzegowina aus, um ihre Reise weiter in den Schengen- 
Raum fortzusetzen. Trotz aller Bemühungen sind in den betroffenen Ländern des 
Westbalkans weiterhin erhebliche Mängel bei der Rückübernahme und Rückführung von 
Migranten sowie bei Ressourcen, insbesondere Aufnahmekapazitäten festzustellen.

Die Union bietet gemäß Art. 3 EUV ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen. Dafür bedarf es aber, wie im EUV 
festgehalten, einer konsequenten Kontrolle an den Außengrenzen, um Kriminalität 
vorzubeugen und zu bekämpfen sowie das Asyl-und Einwanderungswesen in geordneten 
Bahnen zu halten. Geeignete Außengrenzkontrollen und ein krisenfestes Asylsystem sind 
also letztlich wesentliche Voraussetzungen für Freiheit, Sicherheit und Recht in einem Raum 
ohne Binnengrenzen. Diesbezüglich bestehen grundsätzliche Defizite weiter, wie etwa 
laufende Arbeiten im Bereich Asyl zeigen. Österreich wird seinen kommenden EU-Vorsitz 
nützen, um proaktiv zu weiteren Verbesserungen in den Bereichen EU-Außengrenzen und 
Asyl beizutragen.

BM.I BUNDESMINISTER FÜR INNERES



Im Lichte der unmittelbar bevorstehenden EU-Präsidentschaft Österreichs und der damit 
verbundenen zahlreichen Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet, an welchen 
hochrangige Vertreter aller EU-Mitgliedsstaaten, der Europäischen Kommission und des 
Europäischen Parlaments teilnehmen werden, bedarf es aller verfügbaren Maßnahmen, um 
die Sicherheit dieser Veranstaltungen, aber auch der österreichischen Bevölkerung 
gewährleisten zu können. Österreich möchte bereits jetzt darüber informieren, dass eine 
anfassbezogene Durchführung von Binnengrenzkontrollen zu allen Nachbarstaaten, unter 
Berücksichtigung der laufenden Risikoanalysen und Gefährdungseinschätzungen, während 
einzelner Gipfeltreffen in Österreich, spätestens ab Juli 2018, stattfinden wird.

Ich habe daher entschieden, dass die Binnengrenzkontrollen an der österreichisch
ungarischen und der österreichisch-slowenischen Landgrenze ab dem 11. Mai 2018 für 
einen Zeitraum von 6 Monaten erfolgen werden. Zudem behalte ich mir vor, dass mit Beginn 
der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Juli bis zum 31. Dezember 2018 
Binnengrenzkontrollen anlassbezogen, temporär, punktuell und selektiv zu allen 
Nachbarstaaten Österreichs durchgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

BMJ BUNDESÎVÜNISTER FÜR INNERES
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